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SVP 
Aebi Thomas  
Barben Adrian  
Brechbühl Fritz  
Jakob Reto  (1. Vizepräsident GGR)  
Marti Hans Rudolf  
Marti Werner  
Maurer Hans Rudolf  
Saurer Ursula  
Wittwer Adrian  

  
Davon entschuldigt  Aebi Thomas (Ferien)  
  
Anwesend zu Beginn  32  
  
Absolutes Mehr  17  
  
Mitglieder Gemeinderat  Berger Hans  Departementsvorsteher Bildung  glp 

Gerber Christian  Departementsvorsteher Hochbau/Planung  EDU 
Huder Ursulina  Departementsvorsteherin Finanzen  SP 
Marti Jürg  Departementsvorsteher Präsidiales  SVP 
Schenk Marcel  Departementsvorsteher Tiefbau/Umwelt  SP 
Schneeberger Stefan  Departement svorsteher Sicherheit  FDP 
Schwarz Elisabeth  Departementsvorsteherin Soziales  SVP 

  
Davon entschuldigt  --  
  
Anwesende Vertreter  
Verwaltung  

Hadorn Hans -Peter, Leiter Hochbau/Planung  
Loosli Prisca, Leiterin Bildung  
Müller Hansjürg, Leiter Sicherheit  
Zeller Rolf, Gemeindeschreiber  

 Van Egmond Mark, Stv. Leiter Tiefbau/Umwelt  
 

Medienschaffende  3 
  
Zuhörer  30  
  
Gäste/Referenten  --  
  
 
 
Eröffnung  
 
 
Traktandenliste  
 
Die Traktandenliste wird unverändert einstimmig genehmigt.  
 
 
VERHANDLUNGEN  
 
 
2017 - 1  Grosser Gemeinderat (GGR); Mutation im Rat (Demission Sereina Allia, FDP; 

Nachrücken Urs Stalder, FDP); Kenntnisnahme  
 

Traktandum 1, Sitzung 1 vom 27. Januar 2017  
Registratur   
10.060.008  Personelles / Mutationen im Rat  
 
Ausgangslage  

Sereina Allia (FDP) hat mit Mail vom 19. Oktober 2016 ihren Rücktritt als Mitglied des Grossen Gemei n-
derates per 31. Dezember 2016 bekannt gegeben. Vom 1. April 2009 bis 31. Dezember 2010 sowie seit 
dem 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2016 gehörte sie als Vertreterin der FDP dem Parlament an.  
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Wahl  
 
Einstimmig wird Elisabeth Tschanz  (EDU) als GGR -Präsidentin für das Jahr 2017 gewählt.  
 
Gratulat ion und Dank  
 
Daniel Schmutz,  GGR-Präsident 201 6, gratuliert Elisabeth Tschanz  zur Wahl und wünscht  ihr viel Erfolg 
und alles Gute im neuen Amt. Er übergibt ihr  einen Blumenstrauss und vorerst leihweise die Ratsglocke 
201 7, welche sie  durch das Jahr 201 7 begleiten wird. Ebenso übergibt er ihr ein persönliches Geschenk.  
 
An dieser Stelle übernimmt Elisabeth Tschanz (EDU)  die Sitzungsleitung.  
 
Annahme der Wahl, Würdigung Präsidium 201 6, Rückblick und Antrittsrede  
 
Elisabeth Tschanz  bedankt sich für die Wahl u nd erklärt deren Annahme.  
 
Sie würdigt die Verdienste von Daniel Schmutz als abtretenden Präsidenten und übergibt ihm ebenfalls 
einen Blumenstrauss, eine Steffisburger -Uhr und traditionellerweise die Ratsglocke 2016. Zudem übe r-
reicht sie ihm ebenfalls ein  persönliches Geschenk.  
 
Danie l Schmutz  blickt zurück und sagt, dass das vergangene Präsidialjahr spannend und erfahrungsreich 
war.  
 
Er erläutert die Bilanz 2016 gemäss nachstehende r Folie :  

 
Daniel Schmutz  (SP) dankt allen, welche ihn im Präsidialjahr unterstützt haben. Er hebt das gute Ve r-
hältnis zwischen dem Grossen Gemeinderat, dem Gemeinderat und der Verwaltung hervor. Er dankt b e-
sonders für die grosse Akzeptanz, welche er erfahren durfte. Im Speziellen  dankt er Christoph Stalder, 
Rolf Zeller, Marianne Neuhaus, Erika Furrer und Nick Haymoz für die Unterstützung bei den Sitzungsvo r-
bereitungen und übergibt allen ein Dankeschön. Er erinnert an die GGR -Sitzung auf dem Dorfplatz sowie 
den erlebnisreichen GGR -Ausflug. Es stimmt ihn nachdenklich, was im letzten Jahr global alles passierte. 
Es war fast alles negativ und das politische Klima ist rauer geworden. In Steffisburg herrscht glückl i-
cherweise ein gutes Klima und es wird gemeinsam nach konstruktiven Lösung en gesucht.  
 
Antrittsrede Elisabeth Tschanz; Präsidentin 2017  

Elisabeth Tschanz  (EDU)  sagt, dass sie mit ihrem christlichen Hintergrund nun einfach eine Predigt ha l-
ten könnte. Sie ist jedoch weder Pfarrerin noch hat sie Theologin studiert. Sie sei einfach  Hausfrau. Aus 
diesem Grund ist die Idee einer Predigt weggefallen. Sie ist aber ein grosser Fan von gutem Brot. Of t-















 

Protokoll Grosser Gemeinderat vom 27. Januar 2017  
Seite 12  

 
13.1  Pensionierung  
 
Rudolf Isenschmid, Werkhof (Schreiner /Zimmermann), ist per Mitte 2017 in den Ruhestand getreten. 
Seine Nachfolge wird Daniel Brechbühl antreten (interne Nachfolgeregelung).  
 
13.2  Kündigungen  
 
Valérie Kohler, Sozialarbeiterin, hat per Ende 2016 die Gemeindeverwaltung Steffisburg verlassen.  
 
Bettina Dolder, Verwaltungsangestellte Fachstelle Finanzen betreuter Personen und Alimentenhilfe, hat 
ihre Tätigkeit per Mitte Januar 2017 beendet.  
 
Silvia Steiner, Verwaltungsangestellte Finanzen, Mandate und Alimentenhilfe, verlässt die Gemeindeve r-
waltu ng per Ende Januar 2017.  
 
Sabine Zeller, Gruppenleiterin Fachstelle Finanzen betreuter Personen und Alimentenhilfe, hat ihre Stelle 
gekündigt und verlässt die Gemeinde per Ende März 2017, um einer neuen Herausforderung nachzug e-
hen.  
 
13.3  Neuanstellungen  
 
Therese Hodel übernimmt per 1. Mai 2017 in der Abteilung Soziales die Aufgabe als Sachbearbeiterin S o-
zialdienst Zulg. Die Gruppenleitung wird zu einem späteren Zeitpunkt geregelt.  
 
Zwischenzeitlich hat Michael Stucki, welcher bereits einige Jahre in der K lientenadministration des Soz i-
aldienstes Zulg arbeitete, die Tätigkeit als Kaufmann Finanzen betreuter Personen aufgenommen und 
hilft die bestehenden Vakanzen zu überbrücken. Seine Anstellung ist befristet.  
 
Die vakante Stelle von Valérie Kohler, Sozialar beiterin, konnte bereits mit Corinne Matti besetzt werden. 
Sie wird die Arbeit Mitte April 2017 aufnehmen.  
 
Martin Meyer, Sachbearbeiter Bauinspektorat Hochbau/Planung, verlässt per Ende März 2017 die G e-
meindeverwaltung. Er wird durch Hansruedi Moser erse tzt.  
 
Andreas Huber wird im Frühling die Stelle von Anna Eilert als Badmeister II übernehmen.  
 
Verena Bächer wird die Saisonstelle als Bademeisterin III besetzen.  
 
Annina Kunz hat ihr Praktikum beim Sozialdienst Zulg abgeschlossen und sie konnte mittler weile als S o-
zialarbeiterin angestellt werden.  
 
13.4  Verwaltungsprüfung durch  das  Regierungstatthalter amt Thun  
 
Im November 2016 hat das Regierungsstatthalteramt Thun alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung 
besucht und den erforderlichen Kontrollbesuch dur chgeführt. Der Kontrollbesuch soll sowohl der kant o-
nalen Aufsichtsstelle als auch den Gemeindeorganen ein klares Bild über den Stand der Gemeindeverwa l-
tung geben. Der Kontrollbericht soll aufzeigen, ob die Gemeinde rechtmässig und ordnungsgemäss g e-
führt un d verwaltet wird. Mit einer klaren und transparenten Berichterstattung wird dem Gemeinderat 
und dem Verwaltungspersonal die Möglichkeit gegeben, Massnahmen zur Behebung von allfälligen Unr e-
gelmässigkeiten zu treffen. Im Kontrollbericht wurde festgestellt, dass die Einwohnergemeinde Steffi s-
burg im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss geführt und verwaltet wird.  
 
13.5  Bautätigkeiten Oberdorf  
 
Das Architekturbüro  Fahrni Architekten AG wird  vom Obergeschoss der Liegenschaft Schulgässli 20 in 
das Dachgeschoss der Liegenschaft Oberdorfstrasse 30  (altes Gemeindehaus)  umzuziehen , welches bis 
Ende Juni 2016 durch den Frauenverein als Ludothek genutzt wurde . Die Räumlichkeiten des Dachg e-
schosses m üssen nun  den heutigen Standards entsprechend umgebaut werden.  Die Unisono GmbH wird 
das Obergeschoss der Liegenschaft Schulgässli 20  umbauen und künftig für die Musikschule nutzen.  

 
13.6  Landhaus  
 
Im aktuellen Amtsanzeiger ist die Baupublikation für die Umbauarbeiten des Landhauses publiziert. Mit 
dem Regierungstatthalter konnten Gespräche geführt und die notwendigen Ausnahmen erwirkt werden. 
Die Landhaus Steffisburg AG ist nun eine Tochtergesellschaft der AEK Bank 1826. Das Landhaus kann 
nach erteilter B aubewilligung zum geplanten Ärztezentrum umgebaut werden. Im Sommer 2017 soll mit 
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2017 - 18  Finanzen; Wahl Revisionsorgan für die Prüfung der Jahresrechnungen 2017 
und 2018  

 

Traktandum 18, Sitzung 1 vom 27. Januar 2017  
Registratur   
25.810  RECHNUNGSPRÜFUNGSORGAN 
 
Ausgangslage  

Gemäss Gemeindeordnung überträgt der Grosse Gemeinderat die Rechnungsprüfung gemäss Art. 122 
bis 127 der kantonalen Gemeindeverordnung (GV) einer fachlich ausgewiesenen Revisionsstelle. Das R e-
visionsorgan ist dem Parlament unterstellt. Am 7. Mai 20 13  wurde die P rüfung der Jahresrechnungen 
2013  bis 20 16  an die ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG, Urtenen -
Schönbühl übertragen. Im vorliegenden Geschäft geht es darum, das Revisionsorgan für die Prüfungen 
der Jahresrechnungen 201 7 und  201 8 zu bestimmen.  

Stellungnahme Gemeinderat  

Allgemeine Erläuterungen  
 
Die Prüfungshandlungen stützen sich auf Art. 42 ff der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt 
der Gemeinden (FHDV). Im Zuge der Einführung von HRM2 wurden die bisher zu verwendenden amtl i-
chen Formulare überarbeitet. Die neu e, verbindliche "Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane" und die 
dazugehörenden vier Anhänge wurden im Oktober 2016 veröffentlicht. Sie sind erstmals für die Prüfung 
der Jahresrechnung 2016, also vor allem bei der Abschlussprüfung im Frühjahr 2017 anzuwe nden. Keine 
Revisionsstelle verfügt somit über Erfahrung mit diesem neuen Instrument und auch der neue zeitliche 
Umfang kann noch niemand richtig beurteilen. Die Wahl soll deshalb nur für zwei Jahre erfolgen, da ein 
Offertvergleich aufgrund einer Ausschrei bung zum jetzigen Zeitpunkt sowohl bezüglich finanziellen als 
auch qualitativen Kriterien schwierig zu beurteilen ist. Anschliessend wird die Situation durch die Finan z-
kommission und den Gemeinderat neu beurteilt.  
 
In den Jahren 2009 und 2014 hat ein Wechs el des Mandatsleiters stattgefunden. Die bisherigen Leistu n-
gen des ROD, die Referenzen und insbesondere das Know -how überzeugen nach wie vor. Der Mandat s-
leiter, Herr Gerhard Schmied, ist dipl. Wirtschaftprüfer, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controll ing 
und zugelassener Revisionsexperte. Er wirkt zudem im Schweizerischen Rechnungslegungsgremium 
SRS-CSPCP mit, dessen Aufgabe die einheitliche, vergleichbare und transparente Rechnungslegung der 
öffentlichen Gemeinwesen der Schweiz zu fördern ist.  Gemeind en wie Belp, Münsingen, Langnau i/E, 
Lyss, Ostermundigen und Zollikofen vertrauen ebenfalls auf das Fachwissen der Unternehmung.  
 
Das Rechnungsjahr 2016 ist das erste Jahr nach HRM2. Die Kontinuität ist dem Gemeinderat im Übe r-
gang zu HRM2 sehr wichtig. Di e bisherige Revisionsstelle kennt die Gemeinde Steffisburg und hat bereits 
Kenntnisse über die neuen Bewertungen, insbesondere der Grundstücke. Die ROD Treuhandgesellschaft 
des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG gilt in der Branche unverändert als Nr. 1 für die Revision 
von öffentlich - rechtliche n Körperschaften im Kanton Bern.  
 
Das Mandat soll daher mit der bisherigen Revisionsstelle und dem Mandatsleiter Gerhard Schmied auf-
grund der im freihändigen Verfahren eingeholten Offerte für zwei  Jahre verlängert werden.  
 
Revisionsumfang / Offerte  
 
Die massgebenden Erlasse wurden bereits erwähnt. Die amtlichen Prüfformulare (verbindliche Checkli s-
ten) erreichen neu einen Umfang von 90 Seiten. Die Berichterstattung umfasst den Bestätigungsbericht 
als Grundlage für d ie Genehmigung der Jahresrechnung (Wortlaut gemäss amtlicher Vorgabe) und einen 
Management Letter für Finanzkommission und Gemeinderat mit den Stellungnahmen der betroffenen 
Stellen. Letzterer dient den Verantwortlichen damit auch als effizientes Führungsi nstrument.  
 
Die bisherigen Kosten betrugen CHF 23'000.00. Die ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen G e-
meindeverbandes AG offeriert aufgrund der Kenntnisse über die Gemeinde und die Rechnungsführung 
die Revision der Jahresrechnungen 2017 und 2018 mit  einem Mehrpreis von CHF 1'500.00, also mit e i-
nem Kostendach von neu CHF 24'500.00.  
 
Antrag Gemeinderat  

1.  Die gesetzliche Prüfung der Jahresrechnung 2017 und 2018 wird gemäss Art. 25 oder Gemeind e-
ordnung und Offerte vom 28. Oktober 2016 mit einem Kostendach von CHF 24'500.00 pro Jahr der 
ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG, Urtenen -Schönbühl übe r-
tragen.  

2.  Mit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Gemeinderat beauftragt.  
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Detailberatung  
 
Urs Stalder  sagt, dass die FDP/glp -Fraktion den Aufwand für die erneute Überarbeitung als grundsätzlich 
hoch erachtet, gerade weil die letzte Ortsplanungsrevision noch nicht lange zurück liegt. Gibt es einen 
Vergleich, wie hoch die Kosten im 2008 ausfielen? Wie hoch wäre der Aufwand, wenn nur der Teil umg e-
setzt würde, welcher vom Kanton vorgegeben wird? Die kalkulatorischen Kapitalkosten werden mit 
130'000.00 pro Jahr angegeben. Bei einer Abschreibungsdauer von zehn Jahren sind dies 1,3 Mio. Fra n-
ken. Dieser Betrag era chtet die FDP/glp -Fraktion als relativ hoch.  
 
Jürg Marti  beantwortet die vorstehenden Fragen folgendermassen: Im Jahr 2008 handelte es sich nicht 
um eine vollständige Revision, sondern um eine Teilrevision, bei welcher schwergewichtig das neue Lei t-
bild im  Zentrum stand. Abgeleitet daraus entstanden die Regierungsrichtlinien mit einem umfassenden 
Massnahmenkatalog. Dieser wurde anschliessend auf die Legislaturschwerpunkte verdichtet. Das Ba u-
reglement wurde dabei nicht komplett revidiert. Es wurde auf der al ten, bestehenden Basis weitergea r-
beitet. Zudem sind verschiedene Richtpläne revidiert worden. Die ganze Teilrevision kostete rund CHF 
637'000.00. Bei der bevorstehenden Ortsplanungsrevision müssen zum Beispiel der Verkehrsrichtplan 
sowie der Energierichtpl an überarbeitet werden. Die letzte Ortsplanungsrevision kann mit der anstehe n-
den nicht verglichen werden, weil ein grösserer Revisionsbedarf besteht. Seit der letzten Revision wu r-
den rund 25 Teilrevisionen umgesetzt. Dies ist ein deutliches Signal, dass ei n Überarbeitungsbedarf a n-
steht. Viele Berner Gemeinden in der Grösse von Steffisburg sind unterschiedlich im 
Ortsplanungsrevisionsprozess unterwegs (Teilrevisionen, konzeptionelle Phasen, Baureglement und Z o-
nenplan etc.). Es muss die Gemeindegrösse und der en Herausforderungen beachtet werden. In Steffi s-
burg werden drei Teilprojekte gelenkt und gesteuert, auf welche direkt Einfluss genommen werden kann. 
Der Leistungsbeschrieb wurde so definiert, dass keine Nachkredite notwendig werden sollten. Der Mi n-
destauf wand, welcher durch die Gemeinde getätigt werden muss, ist schwierig zu nennen. Wer ab di e-
sem Jahr eine Ortsplanung in Angriff nimmt, hat den SEin -Prozess zu vollziehen, was heisst: Siedlung s-
entwicklung nach innen. Dazu gibt es einen neuen Leitfaden, welch er umgesetzt werden muss. Bei der 
anstehenden Ortsplanungsrevision handelt es sich um kein Luxusprojekt. Es ist eine solide Arbeit. Mit 
dem Resultat kann argumentiert werden, weshalb die geplanten Entwicklungen umgesetzt werden so l-
len. Bezüglich der kalkul atorischen Kapitalkosten sagt Jürg Marti, dass es sich dabei um einen theoret i-
schen Ansatz handelt. Wird eine Investition von CHF 950'000.00 getätigt, wird dieser Betrag aktiviert 
(Aufnahme in Bilanz). Dieser Betrag wird anschliessend über zehn Jahre abges chrieben, ausmachend pro 
Jahr CHF 95'000.00 (lineare Abschreibung). Im Moment der Geldausgabe wird bei solchen Projekten von 
Anfang an auf der Finanzseite 4 % kalkulatorischer Zins berechnet. Das würde bedeuten, dass das Geld 
nicht im Portemonnaie vorhande n ist, sondern dieses bei einer Bank abgeholt werden müsste. In der B i-
lanz sind die CHF 950'000.00 aktiviert, welche über zehn Jahre jährlich mit CHF 95'000.00 abgeschri e-
ben werden. Der Zins wird glücklicherweise zunehmend kleiner, weil der aktivierte Betr ag jährlich a b-
nimmt.  
 
Franziska Friederich Hörr  teilt namens der SP/Grüne -Fraktion mit, dass sie dem Verpflichtungskredit z u-
stimmt. Es handelt sich dabei um eine Investition in die Zukunft. Dringende Geschäfte sollen wegen di e-
ser Ortsplanung nicht nachtei lig behandelt werden. Sie ist erfreut darüber, dass eine Fachhochschule in 
das Projekt miteinbezogen wird.  
 
Thomas Schweizer  gratuliert namens der EVP/EDU -Fraktion für die vorbildliche Prozessplanung der Ort s-
entwicklung. Die EVP/EDU wünscht sich vom Parla ment eine Veränderungsbereitschaft, weil es sich um 
grössere Veränderungen und Anpassungen handeln wird.  
 
Michael Rüfenacht  sagt im Namen der BDP -Fraktion, dass sie bei diesem Verpflichtungskredit -Betrag 
nach einem Gegenwert gesucht haben. Die BDP erachtet es als richtig, alles in einem Aufwisch zu bere i-
nigen. Der Prozess wird als professionell betrachtet und somit kann dieser  hohe Betrag als gerechtfertigt 
bezeichnet werden. Die BDP -Fraktion wird dem Verpflichtungskredit zustimmen.  
 
Bruno Grossniklaus  (glp) sagt, dass den GGR -Unterlagen auf Seite 18 zu entnehmen ist, dass es nebst 
den drei Teilprojekten (Ortsplanungsprozess) noch drei Projekte gibt, welche parallel dazu laufen und 
koordiniert werden müssen. Er fragt, ob bezüglich der Schulraumplanung und des Leitbildprozesses ke i-
ne Kosten im Rahmen der Ortsplanungsrevision entstehen. Der grösste Posten bei der Beschreibung der  
Leistungen beträgt CHF 355'000.00 und ist für das Raumentwicklungskonzept bestimmt. Er möchte wi s-
sen, wie sich dieser Teilbetrag zusammensetzt.  
 
Jürg Marti  erklärt bezüglich Leitbildprozess und Schulraumplanung, dass es darauf ankommt, wo ein Pr o-
jekt abg egrenzt wird. Im politischen Umfeld muss jeweils die Einheit der Materie berücksichtigt werden. 
Relevant für den Ortsplanungsprozess ist, dass die Arbeit nicht zweimal gemacht wird. Aus diesem 
Grund sind die Projekte koordiniert und werden parallel geführt . Bei der Schulraumplanung handelt es 
sich um einen separaten Kredit, welcher im vorliegenden Kredit nicht abgebildet wird. Bei dieser Ortspl a-
nungsrevision erweist es sich als Vorteil, dass es parallel geschaltet werden konnte. In anderen Gemei n-
den ist die s nicht der Fall. Es ist ein separates Projekt, welches jedoch transparent offen gelegt wird.  
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Perspektive / Ansicht Südost  nach Umbau  

 

 
Ausschnitt Bauprojektplan Grundriss unteres Erdgeschoss  
 

 
Südfassade  

 
Ostfassade  

 

Projekterweiterung (Anregung der Spezialkommission "Eichfeld"): Neubau einer vierspurigen 110m -
Laufbahn  

Die Spezialkommission "Eichfeld" hat w ährend der Bearbeitung des Geschäftes und insbesondere in Z u-
sammenhang mit der Auseinandersetzung zur Lage der 110m -Rasenlaufbahn im Sinne einer Projektvar i-
ante überprüft, die 110m -Laufbahn ausserhalb der heutigen Umzäunung, westlich der gemäss Schutzz o-
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Eintreten  
 
Gabriela  Hug  sagt namens der SP/Grüne -Fraktion, dass sie hinter dem Projekt "Freianlage Eichfeld" 
steht. Das Eichfeld wird von den Schulen und Vereinen genutzt. Es soll auch nach der Sanierung weite r-
hin intensiv für alle Anlässe genutzt werden können. Aus diesem Grund unterstützt die SP/Grüne -
Fraktion eine gründliche Sanierung mit einer Bewässerungsanlage und einer Entwässerungseinrichtung. 
Mit dem investierten Geld ist sicherlich auch gewährleistet,  dass diese Anlage für alles Mögliche lange 
und intensiv genutzt werden kann. Die Mehrkosten von 335'000.00, welche durch die Auflagen durch 
den Fussballverband generiert werden, sind unschön. Aus diesem Grund ist die SP/Grüne -Fraktion der 
Meinung, dass ei ne Kostenbeteiligung durch Dritte zur Finanzierung dieser Mehrkosten weiterverfolgt 
und angestrebt werden soll. Wird die Anlage saniert, sollte diese schon den bestimmten Anforderungen 
entsprechen , damit die Vereine ihre Spiele dort austragen können. Für s ie ist es eine Anerkennung für 
die geleistete Jugendarbeit der Vereine. Die SP/Grüne -Fraktion wird dem Geschäft zustimmen.  
 
Yvonne Weber  sagt im Namen der BDP -Fraktion, dass es sich mit CHF 1,6 Mio. um einen grossen Betrag 
handelt. Sie erachtet es jedoch als wichtig, diese Investition zu tätigen. Der Fussballclub wird sicher von 
diesem Projekt profitieren. Der Rasen wird durchs Fussball spielen stark strapaziert. Aus diesem Grund 
ist eine gute Bewässerung und Entwässerung notwendig. Ebenso wird eine Korrek tur des Gefälls, vor a l-
lem für den Fussballclub, vorgenommen. Die geplante Fluchtlichtanlage dient vorwiegend dem Fussbal l-
club. Auch anderen Anlässen werden diese Einrichtungen zu Gute kommen. Hervorzuheben ist die Erste l-
lung einer behindertengerechte WC -Anlage, was sie als gut und zeitgemäss betrachtet. Es ist wichtig  und 
richtig, dass der Gemeinderat eine Kostenbeteiligung von Dritten anstrebt.  
 
Patrick Bachmann  teilt namens der EVP/EDU -Fraktion mit, dass sie das Vorgehen und das Vorantreiben 
solcher Projekte begrüsst und unterstützt. Aufgrund der zunehmenden Bevölkerungszahl ist ein Han d-
lungsbedarf angebracht. Die Sanierung und Umbauarbeiten der "Freianlage Eich feld" kann rasch umg e-
setzt werden. Der EVP/EDU -Fraktion ist es ein Anliegen, dass sich der Fussballclub entsprechend beteil i-
gen wird. An dieser Stelle dankt sie dem Fussballclub für die geleistete Arbeit zu Gunsten der 
Jugendlichen, welche einer sinnvollen  Freizeitbeschäftigung nachgehen können.  
 
Reto Jakob  sagt im Namen der SVP -Fraktion, dass sie den Betrag von CHF 1,6 Mio. für die Sanierung e i-
nes bestehenden Sportplatzes als hoch erachten. Ein haushälterischer Umgang mit den Gemeindefina n-
zen ist der Frak tion wichtig. Zudem gilt es zu bedenken, dass es in Steffisburg viele andere Vereine gibt. 
Viele Vereine werden von diesem Platz nicht profitieren können. Für die Schulen ist der jetzige Zustand 
des Rasenplatzes ausreichend. Es stellt sich die Frage der Ve rhältnismässigkeit, wenn diese Sanierung 
vor allem für einen Verein vorgenommen wird. Die SVP -Fraktion schätzt das Engagement des Fussbal l-
clubs zu Gunsten der Jugendlichen. Die Be -  und Entwässerung ist sicher sinnvoll, dass der Platz intens i-
ver genutzt wer den kann. Die SVP -Fraktion ist der Ansicht, dass der Fussballclub ein gutes und strap a-
zierfähiges Haupt -Spielfeld benötigt. Sie möchte jedoch auch, dass es dem Fussballclub bewusst ist, dass 
eine maximale Lösung angestrebt wird. Die SVP -Fraktion wird der S anierung zustimmen.  
 
Abstimmung über das Eintreten auf das Geschäft  
 
Einstimmig ist der Rat für das Eintreten auf das Geschäft.  
 
Detailberatung  
 
Thomas Schweizer  (EVP) sagt, dass laut Finanzplan die Schuldenlast in den nächsten Jahren steigen  wird. 
Es is t ein zweites, homologierbares Feld mit einem Kunstrasen geplant. Dieses Versprechen wurde der 
Bevölkerung abgegeben. Beim beantragten Verpflichtungskredit handelt es sich um rund CHF 900'000.00 
mehr als dafür eingestellt wurde. Er fragt, ob dieser Betrag von den CHF 2,0 Mio. abgezogen wird, we l-
cher für den Kunstrasenplatz zurückgestellt wurde. Ebenso fragt er, ob bei einer Bewilligung des Projekts 
einen Einfluss auf die Realisierung des Kunstrasenplatzes besteht (zeitliche Umsetzung/finanziell).  
 
Ursulina  Huder,  Departementsvorsteherin Finanzen, erläutert, dass im Finanzplan alles eingestellt ist. Ist 
das Geld nicht vorhanden, muss dieses fremdbeschafft werden. Es hat somit keine direkten Auswirku n-
gen auf den Finanzplan. Sie hebt hervor, dass die Finanzier ung zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ges i-
chert ist.  
 
Urs Stalder  sagt namens der FDP/glp -Fraktion, dass sie die Homologierung des Platzes unterstützt. Bei 
der Gesamtkostendarstellung auf Seite 21 ist eine maximale Bruttobelastung von CHF 1'760'000.00 vo r-
gesehen. Der Totalbetrag der Erstellungskosten der Freianlage wird aus ihrer Sicht als Nettodarstellung 
betrachtet. Die Ungenauigkeit von 10 % wird nicht dargestellt. Weshalb wurde nicht wie üblich die Bru t-
todarstellung gewählt? Die Antwort von Ursulina Hu der zur Finanzierungsposition hat ihn nicht befriedigt 
und er wünscht deshalb eine Konkretisierung. Ist durch die Sanierung der Freianlage die Position Kuns t-
rasen in Gefahr? Es soll vermieden werden, dass dieses Geld dem Gesamtbudget entnommen und Pr o-
jekte  zurückgestellt oder womöglich sogar auf eine Umsetzung verzichtet wird. Zudem ist die ganze 
Amortisation unklar.  
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Ursulina Huder  erklärt, dass es keine Position im Investitionsplan gibt, welche als "Kunstrasen" deklariert 
wird. Diese Sanierung ist ein Te il des ganzen Sportplatzkonzeptes, welches rund CHF 12 Mio. umfasst. 
Finanziell wird nichts weggenommen. Der Kanton gibt vor, was in welcher Frist abgeschrieben werden 
muss. Dabei handelt es sich um einen finanztechnischer Prozess. Politisch kann dabei kei n Einfluss g e-
nommen werden.  
 
Christian Gerber  verweist bezüglich Amortisation auf Seite 21. Der Betrag von 1'760'000.00 wurde mit 
10 % aufgerechnet. Beim Betrag von CHF 1'635'000.00, über welcher heute befunden wird, handelt es 
sich um einen Brutto -Betrag.  
 
Bruno Grossniklaus  zitiert folgender Satz a uf Seite 25: "Der Gemeinderat ist der Meinung, dass das Fes t-
legen eines Standortes einer 110m -Laufbahn aufgrund der aktuellen Planung der Schul - , Kultur -  und 
Sportanlage Schönau verfrüht ist." Diese Haltung ist nachvollziehbar, weil der Standort nicht fest gelegt 
werden kann. Im Erläuterungsbericht vom 31. August 2016 zur Zonenplan -Änderung auf Seite 8 wird 
der Bedarf der Schulen bezüglich Freianlagen erklärt. Gemäss diesem Bericht muss eine Laufbahn für 
Schüler vorhanden sein. Es handelt sich dabei um keine  Luxuslösung. Bei Wettkämpfen muss auf Lau f-
bahnen in Nachbarsgemeinden ausgewichen werden. Der Schulsport benötigt solche Laufbahnen. Dass 
der Standort zum heutigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden kann, ist nachvollziehbar. Aber später ke i-
nen Standort fü r eine 110m -Bahn vorzusehen, ist nicht in Ordnung. Zudem hat er eine Anschlussfrage 
zu Ursulina Huders Aussage, es sei keine Position für den Kunstrasenplatz im Investitionsplan eingestellt. 
Er hat jedoch festgestellt, dass im Investitionsplan eine Positio n 3410 "Kunstrasenplatz" vorhanden ist. 
Er fragt, von welchen CHF 2 Mio. die Rede ist.  
 
Ursulina Huder  erläutert, dass dieses Geld vor längerer Zeit zurückgestellt wurde mit der Bezeichnung 
"Kunstrasen". Das Geld ist nirgends physisch vorhanden. Die finan ziellen Mittel für diesen Rasen müssen 
entsprechend beschafft werden. Massgebend ist, dass für das Sportplatzkonzept CHF 12 Mio. eingestellt  
sind.  
 
Thomas Schweizer  (EVP) sagt, dass ein Betrag für die ganzen Sportstätten eingestellt ist. Von diesem 
Gesamt betrag geht der Betrag für die Sanierung und Umbauarbeiten weg. Unter diesen Umständen ist er 
nicht ganz sicher, für beide Plätze eine Homologierung anzustreben. Er fragt sich, ob auf eine Homol o-
gierung des Eichfeldplatzes verzichtet werden kann. Er ist de r Meinung, dass es wichtiger wäre, den a n-
deren Platz zu homologieren. Ein entsprechender Platz sollte reichen. Er schlägt vor, kurz einen Si t-
zungsunterbruch zu machen, damit sich die Fraktionen darüber absprechen können.  
 
Christian Gerber  nimmt Stellung z ur Laufbahn und orientiert, dass die heutige Planung keine Laufbahn 
auf dem Eichfeld vorsieht. Eine spätere Errichtung in Form einer Erweiterung ist möglich. Allenfalls kann 
diese Laufbahn später an einem anderen Ort erstellt werden.  
 
Er legt den Ratsmitgliedern ans Herz, dem vorliegenden Projekt zuzustimmen.  
 
Jürg Marti  bezieht sich auf das Investitionsprogramm und hält fest, dass dieses als rollende Planung zu 
betrachten ist. Dieses wird von Jahr zu Jahr geprüft. Im letzten Investiti onsprogramm wurden rund  
CHF 12,5 Mio. eingestellt. Mit dem letzten Finanzplan wurde aufgezeigt, dass diese Investition noch nicht 
finanziert ist, vor allem die laufenden und wiederkehrenden Kosten nicht. Die Investitionen können 
grundsätzlich gerechtferti gt werden. Die Rede ist nicht mehr von Kunstrasen oder Rasen, sondern von 
Rasenplätzen. Für die Anlage Eichfeld wurden CHF 750'000.00 eingestellt. Ein separater Kunstrasen ist 
mit CHF 2,0 Mio. eingestellt. Die 3 - fach -Halle ist mit CHF 9,3 Mio. eingestellt.  Es muss heute darüber b e-
schlossen werden, was konsumiert werden will. Aufgrund von gemachten Erfahrungen rät der Gemeind e-
rat davon ab, ein Feld nicht zu homologieren. Eine Nachrüstung wäre mit hohen Kosten verbunden. Es 
wäre kritisch heute Abend darüber z u diskutieren, ob eine Homologierung gemacht werden soll oder 
nicht. Es ist eine Tatsache, dass diese Position höher ausfällt als geplant. Es stellt sich die Frage wie weit 
Investitionen getätigt werden können. Der Rasen soll längerfristig Bestand halten, deshalb empfiehlt er 
den Ratsmitgliedern, dem Antrag des Gemeinderates zu folgen. Der Gesamtbetrag wurde für Aussena n-
lagen und eine Halle eingestellt. Innerhalb dieses Rahmens gilt es sich zu bewegen. Es ist jedoch so, 
dass die Finanzierung noch nicht gesi chert ist. Es spielt demnach in der ganzen Auslegeordnung keine 
bedeutende Rolle, sondern es muss die mittelfristige bis längerfristige Strategie bei der rollenden F i-
nanzplanung im Auge behalten werden. Was investiert werden soll, muss finanziert werden kö nnen.  
 
Thomas Schweizer  (EVP) zieht den Antrag auf Sitzungsunterbruch zurück.  
 
Beat Wegmann  (FDP) hat das Gefühl, dass aneinander vorbei geredet wird. Aus den guten Jahren wurde 
beschlossen, CHF 2,0 Mio. zurückzustellen, um den Kunstrasenplatz zu finanzi eren. Die Frage ist nun, ob 
die Finanzierung des Kunstrasens gestorben ist. So wie er Jürg Marti interpretiert, ist dies nun der Fall. 
Diese Tatsache müsste somit klar und deutlich kommuniziert werden. Der Kunstrasenplatz kommt vie l-
leicht noch im Rahmen de r gesamten Sportplatzplanung. Somit ist im Moment jedoch dieser Kunstrase n-
platz, von welchem in den letzten Jahren gesprochen wurde und erste Priorität haben sollte, abgetan.  
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Bund und Kanton im Rahmen des Agglomerationsprogramms, 2. Generation mitfin anziert. In den ve r-
gangen Jahren wurde die Stockhornstrasse mit viel Aufwand beplant. 2015 wurde ein Betriebs -  und G e-
staltungskonzept als Basis für das nun vorliegende Bauprojekt ausgearbeitet. Neben dem grösseren Ve r-
kehrsaufkommen waren das Temporegime, d er Umgang mit dem Langsamverkehr und die neu geplante 
Erschliessung Hodelmatte wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen galt. Da die Stockhornstrasse mit 
der Eröffnung des BTN im unentgeltlichen Abtausch mit der Zulgstrasse in Eigentum und Unterhalt de s 
Kantons übergeht, erfolgten die Planungsarbeiten in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen.  

Stellungnahme Gemeinderat  

Der Gemeinderat hat am 7. März 2016 einen Projektierungskredit von CHF 78'000.00 zu Lasten der I n-
vestitionsrechnung bewilligt. Mit der Bearbeitung des Bauprojekts wurde ein Ingenieurbüro betraut. 
Wichtigste Elemente des Projekts sind der Bau eines Kreisels für den zukünftigen Anschluss der E r-
schliessung Hodelmatte, die Gestaltung eines Fussgängerübergangs mit Mittelinsel mit Gehwe gverläng e-
rung bis zum Meisenweg und das Gehwegstück ab neuem Kreisel bis zur Liegenschaft Stockhornstrasse 
13. Die ursprünglich angedachte Idee, auf der ganzen Länge der Strasse einen Gehweg auf der Südos t-
seite zu realisieren, wurde wegen eines ungenügende n Kosten - /Nutzenverhältnisses verworfen. Der neue 
Kreisel ist das markanteste Element der Umgestaltung. Ob ein solcher realisiert werden soll, war wä h-
rend den Projektierungsarbeiten nicht unumstritten. Die noch zu erstellende neue Erschliessungsstrasse 
Hod elmatte dient zur verkehrstechnischen Erschliessung eines schon eingezonten Baugebiets mit einer 
Fläche von rund 13'000m 2. Die Burgergemeinde Thun als Eigentümerin der Parzelle plant, diese mitte l-
fristig zu überbauen. Auch ist angedacht, mit dieser Strasse  weitere rund 21'000m 2 potentielles Bauland 
erschliessen zu können. Das entsprechende separate Erschliessungsprojekt ist im Investitionsprogramm 
schwergewichtig im 2018 eingestellt.  
 

 
Situationsplan Erschliessung Hodelmatte  
 
Im  Verkehrsrichtplan der Gemei nde ist neben der Erschliessung Hodelmatte, eine Verbindung für den ö f-
fentlichen und den Langsamverkehr bis zur Bahnhofstrasse/Zulgstrasse vorgesehen. Ob diese dereinst 
realisiert wird, kann nicht abschliessend beurteilt werden.  
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Ausschnitt aus dem Verke hrsrichtplan  
 
Zusammen mit dem erwarteten, höheren Verkehrsaufkommen auf der Stockhornstrasse rückte die Kre i-
sellösung in den Vordergrund. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Realisierungszeitpunkt im Ra h-
men der verkehrlich flankierenden Massnahmen nic ht zuletzt aus finanzieller Sicht richtig ist.  
 
Technische Details zum Projekt  
 

 
 
Der Zustand der bestehenden Strasse ist grundsätzlich genügend. Der Belag ist teilweise gerissen, die 
Kofferung ist aber in Ordnung und muss nicht erneuert werden. Die gegen über heute erhöhte Verkehr s-
belastung führt dazu, dass die Strasse neu der Verkehrslast T5 gegenüber zu früher T4 zugeordnet wird. 
Der neue Belagsaufbau trägt diesem Umstand Rechnung. Die bisherigen Untersuchungen zeigen keine 
erhöhten PAK -Werte. Der Gehweg  und dessen Randabschlüsse sind in einem guten Zustand und müssen 
darum nicht erneuert werden.  
 
Die Belagsstärken und der Belagszustand werden zu Beginn der Bauarbeiten detailliert sondiert. Alle n-
falls kann in einzelnen Bereichen auf einen Totalersatz ver zichtet werden und es wird dort nur der Dec k-
belag erneuert. Defekte Einlaufroste der Strassenentwässerung werden ersetzt und undichte Schlam m-
sammler saniert. Die Strassenentwässerungsleitungen sind in einem guten Zustand.  
 
Die bauliche Gestaltung des Kreisels entspricht dem kantonalen Standard mit bituminösem Belag in der 
Fahrspur und betoniertem, überfahrbaren Schwerlaststreifen. Eine besondere Gestaltung des Kreise l-
zentrums ist nicht vorgesehen. Es wird mit Kies und rohen Natursteinblöcken gestaltet und nicht b e-
pflanzt. Der Strassenabschnitt zwischen dem neuen Kreisel und dem neu erstellten Kreisel Richtung 
Bernstrasse ist die Fahrbahn  in einem guten Zustand und es sind keine Sanierungsmassnahmen nötig.  
 
Verkehrs -  und Tempo regime  
 
Das Verkehrs -  und Temporegime wurde im Rahmen der Bearbeitung des Betriebs -  und Gestaltungsko n-
zept bestimmt. In der projektbegleitenden Arbeitsgruppe waren Mitarbeiter des Oberingenieurkreis I , der 
Fachstelle Fuss -  und Veloverkehr des Kantons und d er Abteilungen Tiefbau/Umwelt und Sicherheit der 
Gemeinde Steffisburg vertreten. Insbesondere dem Langsamverkehr wurde besondere Beachtung g e-
schenkt. Mit Videoaufnahmen wurde das Verhalten dieser Verkehrsteilnehmer analysiert und Schlüsse 
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daraus gezogen. A ls Sofortmassnahme wurde der Fussweg zwischen dem neuen Kreisel Hodelmatte und 
dem neuen Kreisel BTN/Stockhornstrasse für Fahrradfahrer freigegeben. Die markierte Kernfahrbahn 
(Markierung von zwei Velostreifen ohne Mittelmarkierung) in diesem Abschnitt ble ibt aber bestehen.  
 
Zwischen dem neuem Kreisel Hodelmatte und dem Ziegeleikreisel wird für die Radfahrer Richtung Ste f-
fisburg Dorf ein 1.20 m breiter Radstreifen markiert. Dies da die Radfahrer in dieser Richtung aufgrund 
der leichten Steigung langsamer u nterwegs sind. In Richtung Schwäbis muss aus Platzgründen auf den 
Radstreifen verzichtet werden. Der Fahrbahnquerschnitt in diesem Abschnitt sieht demzufolge wie folgt 
aus:  

 
Fahrstreifenaufteilung Sicht Richtung Schwäbis  
 
Die Stockhornstrasse darf in Zukunft zwischen dem neuen Kreisel Hodelmatte und dem Ziegeleikreisel 
mit Tempo 40 befahren werden. Auf dem Abschnitt zwischen Stuckikreisel und Kreisel Hodelmatte bleibt 
Tempo 50 signalisiert. Dieses  Temporegime wurde von der Sicherheitskommission gutgehe issen.  
 
Werkleitung en 
Vereinzelt müssen Werkleitungen erneuert oder umgelegt werden. Insbesondere im Bereich des neuen 
Kreisels sind, im Zusammenhang mit der neuen Erschliessung, Werkleitungsbauten nötig. Die Kosten 
gehen zu Lasten der jeweiligen Werke.  
 
Bauausführung  
Es ist vorgesehen im Spätsommer 2017, nach dem Abschluss der Arbeiten am Ziegeleikreisel, mit den 
Bauarbeiten zu beginnen und diese zur Eröffnung des BTN im Frühjahr 2018 abzuschliessen. Die Baua r-
beiten müssen mit den übrigen Baustellen im Rau m Steffisburg/Heimberg/Thun koordiniert werden.  
 
Kosten  
Der Kostenvoranschlag ist auf der Preisbasis Oktober 2016 entstanden und hat eine Genauigkeit von  
+/ -  10 %. Er setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Bauarbeiten  CHF 689'100.00  
Technische Arbeiten  CHF 79'30 0.00  
Markierung und Signalisation  CHF 21'600.00  
Gartenbau/Anpassungsbereiche  CHF 32'400.00  
Landerwerb  CHF 16'000.00  
Unvorhergesehenes/Diverses/Rundung  CHF 26'600.00  
 
Total  brutto inkl. 8,0 % MWST  CHF  865'000.00  
 
An die Investitionskosten sind Beiträge von Bund (40 %) und Kanton (21 %) in der Höhe von 
CHF 527'000.00 zu erwarten. Das entsprechende Gesuch wird eingereicht, sobald die Genehmigung des 
Bruttokredits vorliegt. Mit dem Bau wird erst begonnen, wenn die Beitragszusicherungen vorliegen.  
In Absprache m it dem Revisionsorgan wurde der Planungskredit Stockhornstrasse in der Höhe von 
CHF 141'900.80 wegen der Einführung von HRM2 am 7. Dezember 2015 abgerechnet. Diese Kosten sind 
aber ebenfalls beitragsberechtigt und fliessen in das Beitragsgesuch mit ein. Di e erwartete Summe von 
CHF 527'000.00 erhöht sich folglich auf CHF 614'000.00 (Bruttoinvestition CHF 1'007'000.00 x 61 %). 
Die über den beantragten Kredit zu finanzierenden Nettokosten betragen somit noch CHF 251'000.00.  
 
Der Kostenvoranschlag beinhaltet au ch den Anschlussbereich der Erschliessungsstrasse Hodelmatte. Je 
nach Fortschritt des Projekts Erschliessung Hodelmatte wird dieser erstellt oder zurückgestellt.  
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Der durchschnittliche Verkehr wird deutlich zunehmen.  
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Es wurden verschiedene Varianten für den Kreiselanschluss geprüft.  
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Das Gesuch an Bund und Kanton wird eingereicht, sobald die Genehmigung des Bruttokredits vorliegt.  
 
Mit  den Erläuterungen der Folien bittet  Marcel Schenk,  Departementsvorsteher Tiefbau/Umwelt, die 
Ratsmitglieder, den Verpflichtungskredit zu bewilligen. Ziel ist es, nach der Fertigstellung des Ziegele i-
kreisels, die Arbeiten an der Stockhornstrasse zügig in Angriff zu nehmen, damit diese bis zur Eröffnung 
des Bypass Thun Nord im Frühling 2018 vollzogen sind.  
 
Stellungnahme AGPK  
 
Die Präsidentin 2016, Yvonne Weber,  teilt mit, dass die APGK -Mitglieder dieses Geschäft einstimmig zur 
Annahme empfehlen.  
 
Eintre ten  
 
Keine Wortmeldungen. Das Eintreten ist somit nicht bestritten.  
 
Detailberatung  
 
Franziska Friederich Hörr  gibt bekannt, dass die SP/Grüne -Fraktion diesem Kredit zustimmt. Das gröss e-
re Verkehrsaufkommen macht natürlich keine Freude. Es ist jedoch eine gute Lösung. Die Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmenden mit dem Kreisel, den Radstreifen und Übergängen ist gewährleistet. Im Projekt 
ist ebenfalls die Zukunft der Erschliessung Hodelmatte abgebildet.  
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Stellungnahme Gemeinderat  

Technischer Beschrieb  
 
Im Schönmattweg und im Aumattweg werden die Wasser -  und Elektroleitungen durch die NetZulg AG 
erneuert (siehe Abbild ung 1) . Zudem wird die Strassenbeleuchtung  nach neustem Standard mit LED -
Leuchten bestückt.  Die Energie Thun AG plant, einige Liegenschaften am Aumattweg neu mit Gas zu e r-
schliessen.  
 

 
Abbildung 1: Projektperimeter  
 
Der Strassenaufbau  im Aumattweg  besteht mehrheitlich aus einer ca. 40 cm starken Fundations schicht 
und einem rund 7 cm starken Belag.  Die vorgängig erstellten Sondagen bestätigen die Angaben aus den 
Projektplänen von 1975. Im Schönmattweg muss anhand der Sonda gen davon ausgegangen werden, 
dass die Fundationsschicht zu gering ist. Es ist auf beiden Strassenabschnitten nicht mit einer erhöhten 
PAK-Belastung zu rechnen.  
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Abbildung 2: Projektplan von 1975, Normalprofil Aumattweg  
 

 
Abbildung 3: Sondage Schönmatt weg, Fundationsschicht  
max. 30  cm  
 

 
Abbildung 4: Sondage Aumattweg , Fundationsschicht rund 45 cm 
stark  

 
Der Belagsaufbau von 7 cm vermag den heutigen und künftigen Belastungen nicht mehr standhalten. 
Der Belag und teilweise auch die Fundationsschicht sollen seitlich dem Werkleitungsgraben entsprechend 
saniert werden. Anstelle des bestehenden Silidur -Randsteins, soll auf der ganzen Länge ein Doppelbun d-
stein erstellt werden. Die Schlammsammler der Strassenentwässerung sind teilweise undicht und sollen 
wo  nötig ersetzt oder saniert werden.  
 
Die Dimension der Kanalisationsleitung genügt gemäss den letzten hydraulischen Berechnungen den A n-
forderungen. Die schadhaften Stellen im Aumattweg sollen mittels Kanalroboter und Inliner grabenlos 
saniert werden.  
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Abbildung 5: Strassenzustand Schönmattweg  
 

 
Abbildung 6: Strassenzustand Schönmattweg  
 

 
Abbildung 7: Strassenzustand Aumattweg  
 

 
Abbildung 8: Strassenzustand Aumattweg  

 
Kosten  
 
Die bereits beanspruchten Kosten der Projektierung wurden als Nachkredit der Erfolgsrechnung 2016 im 
Sinne einer Vorbereitung der Kreditbewilligung bewilligt. Sie werden nach Genehmigung der Erfolgsrec h-
nung gutgeschrieben und über den Verpflichtungskredit aktiviert, sind also in der untenstehenden Z u-
sammenstellung enthalten.  
 
Die Sanierungen Aumattweg und Schönmattweg sind im Investitionsprogramm als einzelne Massnahmen 
aufgeführt. Um den administrativen Aufwand sowie die Bauleitung zu minimieren, werden die Projekte 
zusammengefasst. Die Ausführung erfordert mehrere Etappen, was  gegenüber dem Kostenvoranschlag 
zu leicht höheren Kosten führt. Die Bauarbeiten sollen im März 2017 am Aumattweg starten.  
 
 Strassennetz  

Funktion 6 150  
Kanalisation  

Funktion 7 20 1 
Gesamtinvestition  

Gemeinde  
Bauarbeiten   270'000.00   110'000.00   380'000.00  
Projekt und Bauleitung   25'000.00   11'000.00   36'000.00  
Unvorhergesehenes   20'000.00   14'000.00   34'000.00  
Total inkl. 8,0 % MWST   315 '000.00   *135 '000.00   *450 '000.00  
 
*Verpflichtungskredite werden inklusive Mehrwertsteuer beschlossen, jedoch exklusive  Mehrwertsteuer 
abgerechnet. In der Funktion Abwasser (und somit auch im Gesamttotal) ist ein Mehrwertsteuerbetrag 
von CHF 10'000.00 enthalten.  
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forderlichen Kredite für die Ausschreibung und Ausführung des Revitalisierungsprojekts gesprochen we r-
den.  

Stellungnahme Gemeinderat  

Technischer Beschrieb  
 
Der Weier graben beginnt als Gewässer südlich der Liegenschaft Weiergrabenweg 47 und endet bei der 
Einmündung in den Krebsengraben.   
 

 
Abbildung 1: Übersichtsplan Ausdehnung Weiergraben  
 
Der Weiher und die Eindolung des Gewässers unterhalb der Überbauung Weiergraben wurden auf Basis 
des Überbauungs -  und Gestaltungsplans (Bestandteil der UeO Nr. 23) im Jahre 1975 zu Lasten der 
Überbauung erstellt. Die Wasserbaupflicht und somit auch die Unt erhaltspflicht liegen für den Weiergr a-
ben bei der Einwohnergemeinde.  
 
Aufgrund des geringen Gefälles im Weiher und der daher kleinen Fliessgeschwindigkeit lagerte sich über 
die Jahre zusehend Feinmaterial ab. Durch die Verlandung verkleinerte sich die Flä che des Weihers von 
ursprünglich rund 600 m 2 auf mittlerweile rund 200 m 2. 
 

 
Abbildung 2: Reduktion der Fläche von 600m 2 auf 200m 2 

 
Abbildung 3: Luftaufnahme Weiher  
 

 
In der Vorprojektphase wurden verschiedene Varianten geprüft. Einerseits Massnahmen um  das Feinm a-
terial zu entfernen und die anfängliche Fläche des Weihers wiederherzustellen, anderseits die Wiederhe r-
stellung des ursprünglichen Bachlaufs mit der Ausdolung der untersten Teilstrecke des Gewässers. Mas s-
nahmen zur Wiederherstellung der anfängli chen Fläche des Weihers erwiesen sich als teuer und nicht 

Überbauung Weiergraben  

Einmündung Krebsengraben  
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nachhaltig. Der Gemeinderat beschloss daher die Variante Wiederherstellung des ursprünglichen Bac h-
laufs weiterzuverfolgen.  
Das Projekt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen.  
-  Abschnitt 1 (Revitali sierung):  Bestehende Eindolung (Betonrohr Ø 300 mm) wird aufgehoben 

und der Weiergraben offengelegt (40 m)  
-  Abschnitt 2 (Revitalisierung):  Bestehender verlandeter Weiher wird aufgehoben und das Gerinne 

neu gestaltet und ökologisch aufgewertet (60 m)  
-  Abschni tt 3 (Unterhalt):  Wiederherstellung des Gerinnequerschnittes mittels ordentlichem G e-

wässerunterhalt.  
 

 
Abbildung 4: Verschiedene Abschnitte der Projekts  
 
Im ersten und zweiten Abschnitt wird die Sohle des Gerinnes rund 2 m breit und mit Stufen und Kolk -
becken ausgestaltet. Totholzfaschinen sollen Versteckräume für verschiedene Tierarten schaffen. Die 
entstehenden Böschungsflächen werden flach als Rohböden bzw. Magerwiesen ausgebildet. Bestockung 
und Kleinstrukturen (Steinlinsen und Holzhaufen) schaf fen einen zusätzlichen ökologischen Mehrwert. Im 
dritten Abschnitt werden lediglich kleinere Unterhaltsmassnahmen wie auslichten des seitlichen Bewuc h-
ses ausgeführt.  
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2017 - 26  Interpellation der FDP/glp - Fraktion betr. "Sportstättenplanung" (2016/15); 
Beantwortung  

 

Traktandum 26, Sitzung 1 vom 27. Januar 2017  
Registratur   
10.061.003  Interpellationen  
 
Ausgangslage  

An der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 2. Dezember 2016 reichte die FDP/glp -Fraktion eine In -
terpellation mit dem Titel "Sportstättenplanung" (2016/15) ein.  
 
Begehren  
"Wir reichen Ihnen -  zuhanden des Gemeinderats die nachfolgende Interpellation ein. Wir erwarten, dass er diese I n-
terpellation gemäss Art. 32 unserer Geschäftsordnung an der nächste n Sitzung des GGR schriftlich beantwortet:"  
 
Ausgangslage  
�Ä�O�Q���6�W�H�I�I�L�V�E�X�U�J���E�H�V�W�H�K�W���K�H�X�W�H���H�L�Q���J�U�R�V�V�H�U���%�H�G�D�U�I���D�Q���)�U�H�L�D�Q�O�D�J�H�Q�����]���%�����5�D�V�H�Q�V�S�L�H�O�I�H�O�G�H�U�����X�Q�G���6�S�R�U�W�K�D�O�O�H�Q�����'�L�H���E�H�V�W�H�K�Hn-
de Sportinfrastruktur für den Schulbetrieb und die Vereine ist nachgewiesenermass �H�Q���Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³�����=�L�W�D�W���D�X�V��
dem Erläuterungsbericht zu dem vom 2. September bis 3. Oktober 2016 durchgeführten Mitwirkungsverfahren). Dem 
Erläuterungsbericht ist ferner zu entnehmen, dass -  aufgrund des grossen Bedarfs -  auch eine Dringlichkeit bezügl ich 
der Umsetzung von Massnahmen besteht. Wir stimmen dieser Bedarfs -  und Dringlichkeitsanalyse vollumfänglich zu. 
Bezüglich der vom Gemeinderat, nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens, geplanten weiteren Schritte stellen sich 
jedoch Fragen. Insbesondere  zweifeln wir daran, dass das vom Gemeinderat geplante weitere Vorgehen geeignet ist,  
den anerkannten Bedarf an Freianlagen möglichst umgehend zu decken.  
 
Gestützt auf diese Ausgangslage und aufgrund unserer Zweifel ersuchen wir den Gemeinderat von Steffis burg um B e-
antwortung der nachfolgenden Fragen:  
 
1.  Ist der Gemeinderat der Auffassung, dass die Umsetzung gemäss dem von Gemeinderat vorgelegten Konzept nur 

�G�D�Q�Q���V�F�K�Q�H�O�O���X�Q�G���Ä�V�W�|�U�X�Q�J�V�I�U�H�L�³���H�U�I�R�O�J�H�Q���N�D�Q�Q�����Z�H�Q�Q���G�D�V���/�D�Q�G�����D�X�I���Z�H�O�F�K�H�P���G�D�V���.�R�Q�]�H�S�W���X�P�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q soll, 
auch verfügbar ist?  

 
2.  Ist der Gemeinderat unserer Auffassung, dass die Gemeinde somit insbesondere auf eine Unterstützung der F a-

m ilie mit Landhauptbesitz, welche (geschätzt) über 80 Prozent des benötigten Lands zur Verfügung stellen müs s-
te, angewiese n ist?  

 
3.  Verfügt der Gemeinderat über Zusicherung der Familien mit Landhauptbesitz, das gemäss Konzept benötigte 

Land zur Verfügung zu stellen oder ist der Gemeinderat der Auffassung, dass die Grundbesitzer eine solche Zus i-
cherung abgeben werden.  

 
4.  lst der G emeinderat der Auffassung, dass das heute vom Gemeinderat favorisierte Konzept auch gegen den W i-

derstand der Landbesitzer umgesetzt werden kann?  
 
5.  lst der Gemeinderat der Auffassung, dass er die Familie mit Landhauptbesitz im Notfall auch enteignen will? Fa lls 

diese Frage bejaht wird: Will der Gemeinderat die Abstimmung über die Zonenplanänderung somit auch zu einem 
Plebiszit über die Enteignung der Familie mit Landhauptbesitz erheben?  

 
6.  Stimmt der Gemeinderat unserer Auffassung zu, dass die Abstimmung über e ine Zonenplanänderung, welche 

auch den klaren Willen der Gemeinde zur Enteignung eines Mitbürgers beinhaltet, einerseits das Potential hat, p o-
�O�L�W�L�V�F�K�H���:�L�H�G�H�U�V�W�l�Q�G�H���L�Q���X�Q�V�H�U�H�P���'�R�U�I���D�X�V�]�X�O�|�V�H�Q���X�Q�G���X�Q�V�H�U���'�R�U�I���Ä�]�X���V�S�D�O�W�H�Q�³���V�R�Z�L�H���D�Q�G�H�U�H�U�V�H�L�W�V��-  aufgrund der 
zu erwartenden rechtlichen Widerstände gegen die Umzonung und gegen die Enteignung -  das grosse Risiko in 
sich trägt, dass das Sportplatzkonzept über viele Jahre nicht umgesetzt werden kann?  

 
7.  Ist der Gemeinderat der Auffassung, dass ein allfällig notwendiges Enteignungsverfahren erfolgreich durchgeführt 

werden kann? Sind dem GR ähnlich gelagerte Enteignungsverfahren bekannt und wie sind diese verlaufen?  
 
8.  Kann der Gemeinderat bestätigen, dass mit der Burgergemeinde Steffisburg eine verbindliche vertragliche Ve r-

einbarung besteht, wonach die Burgergemeinde Steffisburg Landreserven, welche an den Sportplatz Eichfeld a n-
grenzen, für die Umsetzung des Konzepts zur Verfügung stellen könnte und auch zur Verfügung stellen würde? 
Falls diese Frage bejaht wird: weshalb wil l der Gemeinderat das Freianlagekonzept nicht auf dem verfügbaren 
Land der Burgergemeinde Steffisburg umsetzen?  

 
9.  Ist der Gemeinderat willens, die latenten Landfragen in der Planung soweit miteinzubeziehen, dass der vorg e-

schlagene Fahrplan (2020) zum Erstel len einer Sporthalle und mindestens eines Rasenfeldes eingehalten werden 
kann?  

 
Gemäss dem veröffentlichen Mitwirkungsbericht plant der Gemeinderat, die öffentliche Auflage im Februar 2017 
durchzuführen. Deshalb muss unsere Interpellation zwingend in der J anuar -Sitzung 2017 beantwortet werden."  

Stellungnahme Gemeinderat  

Einleitend hält der Gemeinderat die Chronologie  der Gespräche mit den betroffenen Grundeigentümern 
fest.  
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Masterplan vom 27.10.2014  
 
Jahr 2015  
Am 20. Januar 2015 fand eine weitere Sitzung mit dem Landhauptbesitzer statt. Gemeinsam wurde der 
Masterplan mit den verschiedenen Einzonungsverfahren diskutiert. Die Delegation der Gemei nde zeigte 
auf, wie die drei betroffenen Grundeigentümer (Familie mit Landhauptbesitz, eine zweite Familie mit 
Landbesitz und Burgergemeinde Steffisburg) entschädigt werden könnten. Da ein bedeutender Landa n-
teil in eine Bauzone eingezont werden sollte, hät ten alle drei Grundeigentümer einen durchschnittlichen 
Quadratmeter -Preis zwischen CHF 150.00/m 2 und CHF 250.00/m 2 realisieren können. Optimierungen 
wären noch möglich gewesen, so zum Beispiel wenn ein Grundeigentümer nach der Einzonung statt e i-
nes Verkauf s (Erlös) ein Baurecht mit der Gemeinde für das ZöN -Land eingegangen wäre.  
 
Die Burgergemeinde Steffisburg stand einem Landabtausch oder einem Baurecht positiv gegenüber. Der 
Landhauptbesitzer teilte mit, dass er innerhalb der nächsten Jahre keine ZöN -Fläche vor dem Bauer n-
haus (südlich) wolle und sollte der Masterplan umgesetzt werden, müsste alles auf einmal eingezont 
werden. Hierzu besteht eine Aktennotiz vom 26. Januar 2015. Der dritte Grundeigentümer teilte wä h-
rend der Sitzung vom 13. November 2014 mit,  dass er ausschliesslich einen Realersatz akzeptiert.  
 
Während der ersten Monate im Jahr 2015 wurden die Vernehmlassungseingaben gesammelt und ausg e-
wertet. Die Grundhaltung der Eingebenden war mehrheitlich positiv. Der grosse Fussabdruck wurde stark 
kritisiert (u.a. durch die "IG pro Schönau").  
 
Die Voranfrage beim Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) ergab, dass eine 
Einzonung mö glich ist, jedoch sehr flächenoptimiert und prinzipiell nur entlang der Zulgstrasse. Der G e-
meinderat entschied den Masterplan aufrecht zu erhalten, jedoch einen kleineren Perimeter für die We i-
terbearbeitung zu wählen.  
 
Eine Reihe von Abhängigkeiten wurde der Bevölkerung und den Grundeigentümern seit 2014 laufend 
aufgezeigt. So wurde mehrfach auch darauf hingewiesen, dass der Erwerb des Grundeigentums durch 
die Gemeinde nicht gegeben ist und Verhandlungen über verschiedene Optionen (u.a. Landabtausch, 
Baure cht, Kauf) geführt werden müssen. Der Gemeinderat betonte ganz klar, dass er eine einvernehml i-
che Lösung suche und er der Auffassung sei, dass nebst der Planungsbehörde (GR), die Bevölkerung und 
namentlich auch das Parlament kaum bereit wären, eine Enteign ung einleiten zu lassen. Bei den Meile n-
steinen wurde die Klärung des Grundeigentums auf 2016 und die Folgejahre terminiert.  
 
Wiederum wurde im Voraus zur öffentlichen Information via Medien (die IG Pro Schönau und die b e-
troffenen Grundeigentümer wurden dir ekt orientiert) die Familie mit Landhauptbesitz am 6. Mai 2015 a n-
lässlich einer Sitzung im Gemeindehaus ins Bild gesetzt.  
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Basierend auf der Vernehmlassung und dem Masterplan lancierte die Gemeinde im Herbst 2015 die 
Machbarkeitsstudie. Diese musste Lösung sansätze enthalten, welche die Auflagen des AGR und die krit i-
schen Stimmen aus der Vernehmlassung gebührend berücksichtigten. Am 4. August 2016 wurde der 
Landhauptbesitzer wiederholt besucht und über die Resultate der Machbarkeitsstudie informiert.  
 
Ihm wu rden die zwei Varianten, sprich Variante I (inkl. Plan B) und Variante II präsentiert und erläutert.  

 
Variante I   
 

 
Variante II  
 
Zudem wurden die konkreten Schritte zum Planerlassverfahren erklärt. Seine Reaktion war wie fol gt: Ein 
Rasenspielfeld vor dem Bauernhaus (entlang der Zulgstrasse) komme nicht in Frage. Er würde die en t-
sprechenden Rechtsmittel im weiteren Verfahren ergreifen.  
 
Jahr 2016  
Am 16. August 2016, respektive am 17. August 2016 fanden die Orientierungen der P arteispitzen und 
der Fraktionen, respektive der direkt betroffenen Vereine statt. Am 31. August 2016 wurde abschlie s-
send die Öffentlichkeit über die Absichten zum Planerlassverfahren informiert. Wie den präsentierten F o-
lien entnommen werden kann, wurde die  Bevölkerung in Kenntnis gesetzt, dass die Gemeinde nach wie 
vor nicht über das Grundeigentum (dies belegen die Folien Nrn. 39 bis 41) verfügt und dass allenfalls 
auch das zweite Rasenspielfeld (vor dem Bauernhaus des Landhauptbesitzers) erst zu einem spät eren 

Plan B  
kleinere Einzonung  
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Zeitpunkt realisiert werden könnte, wenn überhaupt. Mit den bestehenden (noch zu sanierenden und 
aufzuwertenden) Freianlagen Schönau und Eichfeld würden der FC Steffisburg und der HC Steffisburg 
über zwei Normfelder (war auch bisher die Zielsetzung) b ereits verfügen. Mit der Veranstaltung wurde 
gleichzeitig die Mitwirkung eingeleitet und gestartet.  
 
Die Mitwirkungsphase konnte positiv abgeschlossen werden. Zwei von drei Grundeigentümern äusserten 
sich gegen die Einzonung (egal ob Variante I, Plan B oder Variante II).  
 
Auf die Fragen der Interpellation "Sportstättenplanung" der FDP/glp -Fraktion vom 2. Dezember 2016 
wird konkret wie folgt Stellung bezogen:  
 
1)  Wie bereits anlässlich jeder öffentlichen Informationsveranstaltung kommuniziert, gibt es für di e Rea-

lisierung des Konzepts, resp. der Freianlagen, der Dreifachhalle und der Leichtathletikanlagen noch 
verschiedene Hürden zu nehmen. Die Verfügbarkeit des Landes ist nur ein Faktor. Zuerst müssen das 
Parlament und die Stimmberechtigten entscheiden, ob a us raumplanerischer Sicht eine (neue) Ergä n-
zung der Zone für öffentliche Nutzung "Schönau" sinnvoll ist und genehmigt werden soll. Wird dies 
durch beide Gremien bejaht, braucht es abschliessend die Zustimmung des AGR. Das AGR wird auch 
vorgängig definieren  müssen, ob das Landschaftsschutzgebiet reduziert werden kann und ob die R e-
duktion der Fruchtfolgefläche ohne oder mit Kompensation akzeptiert wird.  

 
 Sollte die Einzonung vollzogen werden können, werden die Grundeigentümer in ihrer heutigen Nu t-

zung (Landw irtschaftliche Bewirtschaftung) nicht beeinträchtigt. Ohne Einzonung könnte auch kein 
Rasenspielfeld oder eine Dreifachhalle realisiert werden, da die bestehende Zone "Landwirtschaft s-
land" keine solchen Nutzungen zulässt. Mit den drei betroffenen Grundeige ntümern müssten daher 
konkrete Verhandlungen über das Grundeigentum geführt werden.  

 
 Bereits am 3. Dezember 2014 im Rahmen der Präsentation des Masterplans und am 23. Juni 2015 bei 

der Präsentation der Vernehmlassungseingaben wurde öffentlich kommuniziert , dass das Projekt 
grosse Hürden zu nehmen hat, zu welchen auch die Klärung des Grundeigentums gehört. Es wurden 
jeweils die Fragen in den Raum gestellt, ob ein Kauf, ein Abtausch, ein Baurecht oder gar eine En t-
eignung durch die entscheidkompetenten Organe  dereinst auch tatsächlich vollzogen würden, sei 
fra glich. Der Gemeinderat betonte immer wieder, er strebe klar eine einvernehmliche Lösung für alle 
an. Diese Aussage wurde auch an den Höchhus -Gesprächen vom 16. August 2016 und an der letzten 
öffentlichen Informationsveranstaltung zum Start der Mitwirkung am 31. August 2016 klar kommun i-
ziert. Dies verbunden mit dem Risiko, dass über eine längere Zeit auch keine Einigung erzielt werden 
könnte.  

 
 Es wurde aufgezeigt, dass Klarheit darin besteht, einerseits da s Eichfeld wie geplant zu einem vol l-

wertigen Rasenspielfeld auszubauen und dass in der Schönau mit einer ersten Einigung über rund 
4'100 Quadratmeter (entspräche dem Plan B der Variante I) die Dreifachhalle und ein vollwertiges 
Rasenspielfeld (z.B. Kunstra sen HC Steffisburg auf Normfeld FC Steffisburg) realisiert werden könnte. 
Diese Umsetzung würde bereits eine bedeutende Entlastung für alle bedeuten.  

 
2)  Ja, wir sind bei jeder Einzonung, respektive bei jeder baulichen Entwicklung, auf mindestens einen 

Grunde igentümer angewiesen. Solange das betroffene Land in der Landwirtschaftszone (Nicht -
Bauland) liegt, können wir ohnehin nichts umsetzen. Das ist unser Dilemma. Auf die Frage der Einz o-
nung können uns nur die Stimmberechtigten im Rahmen einer Gemeindeabstimmu ng eine verbindl i-
che Antwort geben.  

 
3)  Der Gemeinderat verfügt über keine Zusicherung. Ob eine solche zukünftig abgegeben wird und vor 

allem unter welchen Bedingungen kann heute noch nicht gesagt werden. Während den Gesprächen 
mit den Grundeigentümern wurde signalisiert, dass das Land nicht abgegeben wird. Teilweise wurde 
ein Landabtausch ins Spiel gebracht. Sobald über das Einzonungsthema rechtsverbindlich entschieden 
ist, kann über konkrete Werte diskutiert werden. Der Gemeinderat hat immer in Aussicht gest ellt, 
dass ein Kauf, ein Realersatz oder auch ein Baurecht möglich wäre.  

 
4)  Der Gemeinderat wollte und will nach wie vor eine einvernehmliche Lösung für alle. Eine Enteignung 

wurde bisher nie angedroht! Dieses rechtsstaatliche Instrument wurde nur in den Rau m gestellt, da 
dieses bereits auch in der Bevölkerung von Beginn an diskutiert wurde, ohne dass es der Gemeind e-
rat als Option in Betracht zog.  

 
5)  Diese Frage muss abschliessend das Parlament beantworten, indem es die Abstimmungsbotschaft 

und somit auch die I nhalte und Elemente der Vorlage den Stimmberechtigten beantragen wird. Der 
Gemeinderat als Planungsbehörde kommunizierte bisher klar, dass die Einzonung noch nichts mit der 
Klärung des Grundeigentums oder gar einer Enteignung zu tun hat. Diese beiden Sachv erhalte wu r-
den bisher getrennt, da der Gemeinderat auch eine einvernehmliche Lösung wollte/will. Der Gemei n-
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Jürg Marti  dankt für die Zustimmung des Antrags zur Diskussion. Dies e soll zum Anlass genommen we r-
den, damit der Gemeinderat nochmals umfassend kommunizieren kann bezüglich Entstehung und En t-
wicklung der Thematik Freianlagen und Sporthalle. Ebenso will er ein paar Punkte in Erinnerung rufen. 
Dem Gemeinderat geht es auch da rum, den Puls fühlen zu können, um die entsprechenden Haltungen 
bei den künftigen Arbeiten einfliessen zu lassen.  
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Beim Naturrasenfeld in der Schönau handelt es sich um kein Normfeld. Der Naturrasenplatz bei der 
Schulanlage Erlen wird vorwiegend vom Landhockeyclub bespielt. Teilweise wird dieser auch vom Fus s-
ballclub benutzt. Der Zelgsportplatz kann bei jeder Witterung benutzt werden.  
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Die vorstehenden Rahmenbedingungen müssen in die Planung mit einbezogen werden.  
 
 

 
 
Jürg Marti  erläute rt kurz die vorstehende Bedarfsanalyse aus dem Jahr 2014.  
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Er hebt hervor, dass bei geplanten Projekten jeweils die Erschliessung und die Verkehrssituation von 
zentraler Bedeutung sind.  
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Der Gemeinderat kam zum Schluss, vorstehende "Variante I" künftig nicht mehr weiter zu verfolgen.  
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Jürg Marti geht auf die Variante I, Plan B ein. Auf dem bestehenden Schönau -Platz würde ein Normspie l-
feld für den Fussballclub erstellt (Option Kunstras en).  
 
 

 
 
Der Flächenbedarf von "Plan B" beträgt 8000 m2 (rund die Hälfte der Fläche von Variante I). Eine Einz o-
nung ist dazu notwendig.  
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Ohne Verhandlungsbereitschaft der Grundeigentümer kann auch der "Plan B" nicht umgesetzt werden. 
Aus diesem Grun d ist es zentral, gemeinsam eine Lösung zu finden.  
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Ermittelter Flächenbedarf:  
Ca. 19'000 m2 (Variante I)  
Ca.   8'000 m2 (Variante I, Plan B)  
Ca. 16'000 m2 (Variante C beziehungsweise Variante "Pro Eichfeld")  
 
Der Landverbrauch der "Variante C" erachtet die Planbehörde als gewisses Risiko. Das Amt für Gemei n-
den und Raumordnung (AGR) würde die Flächenoptimierung in Frage stellen (Beanspruchung Fruchtfo l-
gefläche). Wird die "Variante C" in Betracht bezogen, fängt das Planerlassverfahren nochmals von vorne 
an.  
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Der Gemeinderat hat im Jahr 2014 mit den Sportvereinen zusammen definiert, wie die Strategie Steffi s-
burg bezüglich der Sportplatzthematik aussehen soll und er hat anschliessend die Massnahmen daraus 
abgeleitet. Die Umgestaltung des Ras enspielfelds Erlen konnte nicht realisiert werden. Er hebt hervor, 
dass dem optimierten Platzmanagement ein erhöhtes Augenmerk geschenkt werden muss, um die Rasen 
entsprechend zu nutzen und auch zu schonen.  
 
 


























